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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1983

Norm

ABGB §1207

Rechtssatz

Nur wenn die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ein Handelsgeschäft betriebt, wird vermutet, daß sie von den Erben der

Gesellschafter fortgeführt wird; die Mitgliedschaft ist in einem solchen Fall vererblich.
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